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Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: Die Vier-Tage-Woche in Deutschland 

 

1. Begriff der „Vier-Tage-Woche“ 

Unter dem Begriff der Vier-Tage-Woche werden in Deutschland verschiedene Modelle zusam-
mengefasst, denen eine Verteilung der Arbeitszeit auf vier Wochentage gemein ist. Im Wesentli-
chen können hier folgende Modelle unterschieden werden: zum einen die Verteilung der bisheri-
gen Arbeitszeit hinsichtlich der Wochenstunden auf vier Tage in der Woche, zum anderen die 
Verkürzung der Arbeitszeit pro Woche unter Beibehaltung der täglichen Arbeitszeit entweder un-
ter Anpassung des Lohns oder bei vollem Lohnausgleich. In Deutschland wird in diesem Zusam-
menhang derzeit überwiegend über die Vor- und Nachteile einer Verkürzung der Arbeitszeit bei 
vollem Lohnausgleich diskutiert. 

Abzugrenzen von dem Begriff der „Vier-Tage-Woche“, bei dem es im Kern um eine neue Defini-
tion der Vollzeit geht, sind allerdings Teilzeitmodelle, die in Relation zu einer Vollzeitbeschäfti-
gung gesehen werden, einhergehend mit einer entsprechenden Kürzung des Lohns. 

2. Rechtlicher Rahmen 

Eine generelle gesetzliche Regelung für Beschäftigte zur Möglichkeit einer Vier-Tage-Woche be-
steht in Deutschland nicht. Das Arbeitszeitgesetz (ArbZG)1 beinhaltet für entsprechende einzel- 
beziehungsweise kollektivrechtliche Vereinbarungen den rechtlichen Rahmen. Nach § 3 Satz 1 
ArbZG darf die werktägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer acht Stunden nicht überschreiten. Sie 
kann auf bis zu zehn Stunden nur verlängert werden, wenn innerhalb von sechs Kalendermona-
ten oder innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt acht Stunden werktäglich nicht überschritten 
werden, § 3 Satz 2 ArbZG. § 7 Abs. 1 ArbZG sieht vor, dass in einem Tarifvertrag oder auf Grund 
eines Tarifvertrags in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung zugelassen werden kann, abwei-
chend von § 3 ArbZG die Arbeitszeit über zehn Stunden werktäglich zu verlängern, wenn in die 
Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst 
fällt. Ebenfalls kann zugelassen werden, einen anderen Ausgleichszeitraum festzulegen. 

 

1 Arbeitszeitgesetz, abrufbar in deutscher Sprache unter: https://www.gesetze-im-internet.de/arbzg/index.html. 
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Die Einführung einer Vier-Tage-Woche liegt aber in erster Linie in der Verantwortung der verhan-
delnden Tarifvertragsparteien beziehungsweise bei den verhandelnden Betriebspartnern. 

Einen Gesamtüberblick über den Inhalt aktuell geltender Tarifverträge in Deutschland existiert 
nicht, so dass eine abschließende Aussage über entsprechende kollektivvertragliche Vereinbarun-
gen nicht getroffen werden kann. Von staatlicher Seite initiierte oder unterstützte Modellversu-
che gibt es - soweit ersichtlich - aktuell nicht in Deutschland. 

3. Modellversuch 

Aktuell wird in Deutschland ein Modellversuch zur Vier-Tage-Woche durchgeführt. Dabei han-
delt es sich um einen sechsmonatigen Test einer Vier-Tage-Woche, an dem sich 45 Unternehmen 
unterschiedlicher Größe aus verschiedenen Branchen beteiligen. Der Fokus liegt auf der Erpro-
bung einer entsprechenden Arbeitszeitverkürzung bei gleichbleibendem Gehalt und gleichblei-
bender Produktivität. Die deutsche Pilotstudie wird im Rahmen einer Kooperation von 4 Day 
Week Global und dem Beratungsunternehmen Intraprenör GmbH2 durchgeführt und wird wis-
senschaftlich durch die Universität Münster3 begleitet. Die beteiligten Unternehmen erhalten in 
der Testphase Zugang zu Fachexpertisen, bestimmten „Tools“ sowie die Möglichkeit zum Aus-
tausch mit anderen teilnehmenden Unternehmen. 

Die Teilnahme erfolgt im Regelfall auf Basis einer Teilnahmegebühr, die sich nach der Zahl der 
Beschäftigten des jeweiligen Unternehmens richtet.  

Die Pilotstudie soll aus der Perspektive von Arbeitgebern und Beschäftigten, aber auch unter  
Aspekten der Gesundheit, der Nachhaltigkeit und der Gleichstellung sowie aus der Perspektive 
der jüngeren Generation durch einen Beirat begleitet werden. Dem Beirat gehören unter anderem 
auch Vertreterinnen und Vertreter der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 
(BDA), der IG Metall, des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) und der Universität 
Münster an, ebenso wie weiterer Unternehmen und Netzwerke. 

Die Studie solle auch dazu dienen, die Bedingungen für die mögliche Einführung einer Vier-
Tage-Woche zu erproben und herauszufinden, welches Modell für welches Unternehmen pas-
send sein könnte. 

Bereits im Januar 2024 starteten 15% der teilnehmenden Unternehmen mit dem Pilotprojekt, 
65% haben die Testphase planmäßig im Februar begonnen, während die restliche Zahl der Un-
ternehmen zum 1. März 2024 den Einstieg in das Projekt vorgenommen hat. Die Testphase wird 
bis August 2024 andauern, die Auswertung und die Veröffentlichung der Ergebnisse sind ab Ok-
tober 2024 vorgesehen. 

*** 

 

2 Siehe dazu Internetauftritt der Intraprenör GmbH, abrufbar unter: https://www.intraprenoer.de/4tagewoche. 

3 Siehe dazu Internetauftritt der Universität Münster, abrufbar unter: https://www.wiwi.uni-muenster.de/fakul-
taet/de/news/4387.  
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